ARBEITSVERTRAG FUR
GERINGFUGIGE BESCHAFTIGUNG OHNE TARIFBINDUNG
(, Mini“-Job)

Zwischen

(Name des Betriebes)

(Ort, Stral3e)
- im Folgenden: Arbeitgeber -

und

Herrn/Frau geb. am

wohnhaft

(Ort, Stral3e)
- im Folgenden: Arbeitnehmer -

wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:

§ 1 Beginn, Inhalt und Kindigung des Arbeitsverhéltnisses

1. Der Arbeitnehmerwirdab .............ccccccviiinnnneen. AlS eingestellt.
(Tatigkeitsbezeichnung)

Zu seinen Aufgaben gehdren insbesondere folgende Tatigkeiten: ..o,

(Arbeitsort)

3. Der Arbeitnehmer hat bei betrieblichen Erfordernissen des Arbeitgebers voriibergehend alle ande-
ren ihm nach seiner Qualifikation und seinen Fahigkeiten zumutbaren Arbeiten zu erledigen, ggf.
auch an auswartigen Arbeitsplatzen, Filialen etc. Als voriibergehend gilt ein Zeitraum von zusam-
menhangend nicht mehr als drei Monaten.

4. Auf ausdriicklichen personlichen Wunsch des Arbeitnehmers erfolgt der Einsatz als Teilzeitbeschaf-
tigung im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB V.

5. Eine in vollem Umfang versicherungspflichtige Beschaftigung wird ausdriicklich ausgeschlossen.

6. Im Hinblick auf die Vereinbarung der Tatigkeit als geringflgige Beschaftigung erklart der Arbeit-
nehmer ausdriicklich

a) dass er derzeit in keinem weiteren geringfligigen Beschaftigungsverhaltnis steht bzw. dass bei
mehreren bestehenden geringfigigen Beschéftigungsverhaltnissen die Zusammenrechnung
insgesamt nicht zur Uberschreitung der Geringfiigigkeitsgrenze von 400,-- EUR fiihrt und ein
weiteres sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhéltnis nicht ausgelbt wird.

b) dass er Mitglied folgender Krankenkasse ist

Sozialversicherungsnummer:

¢) sein Einverstandnis, dass die Pauschalsteuer von zurzeit 2% der Vergitung der Arbeitgeber /




7.

10.

11.

12.

13.

1.

der Arbeitnehmer tragt.

d) dass er die geplante Aufnahme eines weiteren Arbeitsverhaltnisses dem Arbeitgeber unverziig-
lich mitteilen wird.

e) dass er alle sonstigen, sich aus der derzeitigen Rechtslage oder kommenden gesetzlichen Re-
gelungen gegenuber dem Arbeitgeber ergebenden Informationsverpflichtungen stets ordnungs-
gemalf erfillen wird.

f) dass er sich bewusst ist, dass er bei unwahren Angaben zum Schadenersatz verpflichtet ist.
Dies betrifft insbesondere Nachforderungen von Steuern und Sozialversicherungsbeitragen bei
Verschweigen von Einkinften.

Der Arbeitnehmer wurde auf die Mdéglichkeit der Aufstockung des Rentenbeitrags nach 8 5 Abs. 2
SGB VI zum Erwerb zusatzlicher Leistungen des Rentenversicherungstragers wie Rente wegen Al-
ters, Kuren, Erwerbsminderungsrenten bei Vorliegen der entsprechenden gesetzlichen Leistungsvo-
raussetzungen hingewiesen und erklart, dass er die Zuzahlung zur Rentenversicherung in der ge-
setzlichen Héhe von zurzeit 7,5% der vereinbarten Vergitung
e zu seinen eigenen Lasten winscht.
e nicht winscht und hierauf zu seinen eigenen Lasten verzichtet (der Arbeitnehmer wurde
darauf hingewiesen, daf? der Verzicht fir die Dauer des Beschéaftigungsverhaltnisses bin-
dend ist).

Der erste Monat / die ersten zwei / drei / vier / funf / sechs Monate gilt / gelten als Probezeit. Bis
zum letzten Tag der Probezeit kann das Arbeitsverhéltnis beiderseitig mit einer Frist von zwei Wo-
chen schriftlich gekiindigt werden.

Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhaltnis beiderseitig mit einer Frist von 4 Wochen
gekindigt werden. Ist der Arbeitnehmer nicht nur zur voribergehenden Aushilfe eingestellt (bis
langstens 3 Monate) oder beschaftigt der Betrieb regelmafig mehr als 20 Arbeitnehmer ausschliel3-
lich der zu ihrer Berufsbildung Beschaftigten, kann die Kiindigung beiderseitig nur zum 15. eines
Kalendermonats oder zum Kalendermonatsende erfolgen. Kiindigungen bedtirfen der Schriftform.

Die beiderseitige Kindigungsfrist / Die Kiindigungsfrist fir den Arbeitgeberbetragt, wenn das Ar-
beitsverhaltnis mit dem Betrieb

2 Jahre bestanden hat, 1 Monat

5 Jahre bestanden hat, 2 Monate

8 Jahre bestanden hat, 3 Monate
10 Jahre bestanden hat, 4 Monate
12 Jahre bestanden hat, 5 Monate
15 Jahre bestanden hat, 6 Monate
20 Jahre bestanden hat, 7 Monate

jeweils zum Ende eines Kalendermonats.
Bei der Berechnung der Beschéaftigungsdauer werden Zeiten, die vor der Vollendung des 25. Le-
bensjahres des Arbeithehmers liegen, nicht berlcksichtigt.

Die Kiindigungsfrist beginnt friihestens mit Arbeitsantritt zu laufen.
Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Arbeitnehmer wahrend der Kiindigungsfrist von der Arbeit unwi-
derruflich freizustellen, wobei dies unter Anrechnung etwaiger Resturlaubsanspriiche und eventuel-
ler Zeitguthaben erfolgt.

8 2 Arbeitszeit
Die durchschnittliche regelmafiige Arbeitszeit betragt ............ Wochenstunden. Die Verteilung der

werktéglichen Arbeitszeit (Beginn, Ende und Pausen) richtet sich nach den betrieblichen Erforder-
nissen unter Berlcksichtigung der gesetzlichen Vorschriften.
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2. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, bei betrieblichen Bedirfnissen im Rahmen der gesetzlichen
Hochstgrenzen Mehrarbeit, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit zu leisten.
§ 3 Vergitung

1. Der Arbeitnehmer erhélt eine Gesamtvergitung brutto pro Stunde / pro Monat, die sich zur Zeit wie
folgt zusammensetzt:

a) Grundvergutung EUR
b) Widerrufliche Zulage EUR
C) EUR

d) anteilige jahrliche Zahlungen wie Weihnachtsgeld,
Urlaubsgeld, Jahressonderzuwendungen etc.
geteilt durch 12 Monate = monatlich EUR

Gesamtverglitung monatlich = EUR
(h6chstens 400,-- EUR!)

2. Die Zulage gemaf Nr. 1 b) kann ganz oder teilweise mit einer Frist von einem Monat zum Monats-
ende widerrufen werden, wenn

a) ein wirtschaftlicher Grund vorliegt; dieser Grund liegt insbesondere vor bei

- einer wirtschaftlichen Notlage des Unternehmens
oder
- einem negativen wirtschaftlichen Ergebnis der Betriebsabteilung
oder
- nicht ausreichendem Gewinn
oder
- einem Rickgang bzw. einem Nichterreichen der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung;

b) eine schwerwiegende Pflichtverletzung des Arbeitnehmers vorliegt;

c) ein Absinken der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers Uber drei Monate unter den Durchschnitt
vergleichbarer Mitarbeiter vorliegt.

Der widerrufliche Anteil der Zulage betragt hierbei nicht mehr als 25 % des Gesamtverdienstes und
der Grundlohn wird durch den Widerruf nicht unterschritten.

Die Zulage kann ferner auf eine etwaige Grundlohnerhéhung oder auf einen Lohnausgleich in Zu-
sammenhang mit einer Arbeitszeitverkirzung angerechnet werden. Gleiches gilt entsprechend fir
den Fall der Arbeitszeitverlangerung. Bei Austibung einer héherwertigen Tatigkeit, fir die eine ho-
here Grundvergitung zu gewahren ist, gilt die Regelung sinngemal.

3. Die Vergltung ist jeweils am Ende des Monats fallig und wird spatestens am 5. des Folgemonats
abgerechnet und bargeldlos an ein vom Arbeitnehmer zu benennendes Konto lberwiesen. Beste-
hen anderslautende betriebliche Regelungen, z.B. in einer Betriebsvereinbarung, so gelten diese.

4. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, zuviel erhaltene Vergitung zurtickzuzahlen und sich nicht auf
den Wegfall der Bereicherung zu berufen, wenn die rechtsgrundlose Uberzahlung so offensichtlich
war, dass der Arbeitnehmer dies hatte erkennen miissen, oder wenn die Uberzahlung auf Umstan-
den beruhte, die der Arbeithehmer zu vertreten hat.

8 4 Sonderzuwendungen
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Soweit der Arbeitgeber allgemein eine Jahressonderzuwendung oder ein zusatzliches Urlaubsgeld ge-
wahrt, erhalt der geringfligig beschéftigte Arbeitnehmer diese unter denselben Voraussetzungen wie
die Ubrigen Arbeitnehmer anteilig. Diese Anspriiche werden nach 8§ 3 in die Monatsvergitung einge-
rechnet.

§ 5 Urlaub
1. Der Jahresurlaub betragt .................... Arbeitstage (auf der Basis einer -Tage-Woche).

2. Scheidet der Arbeitnehmer nach Erfillung der gesetzlichen Wartezeit von 6 Monaten aus dem Ar-
beitsverhéltnis in der zweiten Halfte eines Kalenderjahres aus, so hat er Anspruch auf ein Zwdlftel
des Jahresurlaubes fir jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeitsverhéltnisses, mindestens je-
doch den gesetzlichen Mindesturlaub.

§ 6 Angaben zur Person

1. Der Arbeitnehmer erklart, dass er arbeitsfahig ist und an keiner ansteckenden Krankheit leidet,
durch die insbesondere Mitarbeiter oder Kunden geféahrdet werden kdnnten. Auch bestehen keine
gesundheitlichen Beeintrachtigungen, Alkohol- oder Drogensucht, durch die die Eignung fur die vor-
gesehene Tatigkeit auf Dauer oder in wiederkehrenden Abstanden eingeschrankt ist.

2. Sonstige Umstéande, die der Arbeitsaufnahme oder der Tatigkeit des Arbeitnehmers in absehbarer
Zeit entgegenstehen (Operation, Kur etc.) oder sie wesentlich erschweren, liegen nicht vor.

3. Der Arbeitnehmer bestétigt, dass keine Vorstrafe in Zusammenhang mit seiner beruflichen Tatigkeit
ausgesprochen ist. Vorstrafen, die nach dem Bundeszentralregistergesetz getilgt wurden oder zu til-
gen sind, sind von dieser Bestatigung ausgenommen.

4. Der Arbeitnehmer erklart, dass er im Besitz einer zur Arbeitsaufnahme gegebenenfalls erforderli-
chen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis ist.

§ 7 Vergitungsfortzahlung bei persénlicher Verhinderung
1. Abweichend von § 616 Satz 1 BGB wird die Vergutung nur fur tatséchlich geleistete Arbeit gezahlt.
Eine Vergltungsfortzahlung erfolgt jedoch bei persoénlicher Verhinderung des Arbeithehmers an der
Arbeitsleistung in folgenden, abschliel3end geregelten Ausnahmefallen:

a) EheschlieBung des Arbeitnehmers oder Begriindung einer Lebens-
partnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 2 Tage

b) Entbindung der Ehefrau, Lebenspartnerin oder Lebensgefahrtin
in hauslicher Gemeinschaft 1 Tag

¢) Tod des Ehegatten, des/der Lebenspartners/-in, des/der
Lebensgefahrten/-in oder unterhaltsberechtigter Kinder in hauslicher
Gemeinschaft 3 Tage

d) Tod der Eltern oder nicht in hauslicher Gemeinschaft lebender
Kinder, Stief- oder Pflegekinder 2 Tage

e) Tod von Geschwistern oder GroRReltern 1 Tag

f) Betrieblich veranlasster Wohnungswechsel mit eigenem Hausstand
in ungekindigtem Arbeitsverhéltnis, einmal im Kalenderjahr 1 Tag

g) Ambulante Behandlung wegen eines wahrend der Arbeitszeit



erlittenen Arbeitsunfalls ausfallende Arbeitszeit

h) Arztbesuch wegen akuter Erkrankung, sofern nachweislich eine
Verlegung auf3erhalb der Arbeitszeit nicht méglich ist ausfallende Arbeitszeit

. In den Fallen der Nr. 1 a) bis f) hat der Arbeitnehmer rechtzeitig um Arbeitsbefreiung zu ersuchen.
Ist ihm dies nicht moglich, hat er den Grund unverziiglich nachzuweisen. Kommt er dieser Verpflich-
tung nicht nach, entfallt der Vergitungsanspruch.

§ 8 Anzeige- und Nachweispflichten bei Krankheit

. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, eine infolge Krankheit eingetretene Arbeitsunfahigkeit und deren
voraussichtliche Dauer unverziglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfahigkeit langer als 3 Kalender-
tage, ist eine &rztliche Bescheinigung lUber das Bestehen und die voraussichtliche Dauer der Ar-
beitsunfahigkeit spatestens am darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berech-
tigt, die Vorlage der arztlichen Bescheinigung auch friher zu verlangen.

. Dauert die Arbeitsunfahigkeit langer als in der Bescheinigung angegeben, ist der Arbeitnehmer ver-
pflichtet, dies dem Arbeitgeber unverziglich mitzuteilen und eine neue &rztliche Bescheinigung vor-
zulegen. Dies gilt auch nach Ablauf der 6-wochigen Entgeltfortzahlungspflicht.

8 9 Internet- und Telefonnutzung

. Die Nutzung der betrieblichen Telekommunikationseinrichtungen (insbesondere Internet, Festnetz
und Mobiltelefon) sowie die Versendung von E-Mails darf ausschlieBlich zu dienstlichen Zwecken er-
folgen. Eine private Nutzung ist nur mit Zustimmung des Arbeitgebers gestattet.

. Der Arbeitgeber ist berechtigt, jede Nutzung von E-Mail und Internet unter Beachtung der Bestim-
mungen des Datenschutzrechts zu speichern.

. Der Arbeitgeber ist ferner berechtigt, E-Mails, die der Arbeithehmer in einem fir personliche Nach-
richten vorgesehenen Archiv oder Ordner angelegt hat, einzusehen, wenn konkrete Anhaltspunkte
daflr bestehen, dass der Arbeithehmer die nach Nr. 1 Satz 2 erteilte Zustimmung hinsichtlich Anzahl
oder Umfang der E-Mails missbraucht hat oder diese einen strafbaren oder pornografischen Inhalt
haben. Unter den gleichen Voraussetzungen ist der Arbeitgeber berechtigt, den Verlauf der durch
den Arbeitnehmer aufgesuchten Internetseiten zu kontrollieren.

§ 10 Vertragsstrafe
. Bei vertragswidriger Nichtaufnahme der Tétigkeit zum vereinbarten Beginn des Arbeitsverhéltnisses
sowie bei vertragswidriger Beendigung des Arbeitsverhaltnisses durch Nichteinhaltung der Kindi-

gungsfrist ist der Arbeitnehmer verpflichtet, an den Arbeitgeber eine Vertragsstrafe zu zahlen.

. Der Vertragsstrafenanspruch entsteht nur, wenn der Arbeithnehmer vorsatzlich oder grob fahrlassig
gehandelt hat.

. Betragt die Kindigungsfrist mindestens einen Monat, so belauft sich die Vertragsstrafe auf eine
Bruttomonatsvergitung.

Betragt die Kindigungsfrist fir den Arbeithnehmer weniger als einen Monat, so vermindert sich die
Vertragsstrafe fir jeden Tag, den die Kindigungsfrist kiirzer als ein Monat ist, um 1/31.

. Dem Arbeitnehmer bleibt der Nachweis unbenommen, dass dem Arbeitgeber ein niedrigerer oder
gar kein Schaden entstanden ist.

. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens durch den Arbeitgeber bleibt von den vorste-
henden Regelungen unberthrt.



§ 11 Abtretung, Verpfandung und Pfandung der Vergltung; Bearbeitungskosten

1. Abtretung und Verpfandung von Vergltungsansprichen durch den Arbeitnehmer bedirfen der Zu-
stimmung des Arbeitgebers. Die Zustimmung darf nur aus sachlichen Griinden verweigert werden.

2. Der Arbeitgeber ist berechtigt, bei Verpfandung, Abtretung oder Pfandung von Vergutungsanspri-
chen pro Vorgang dem Arbeitnehmer 10 EUR pauschal als Bearbeitungskosten und gegebenenfalls
fur jedes Schreiben 2,50 EUR sowie 1 EUR pro Uberweisung zu berechnen.

8 12 Verschwiegenheitspflicht

Uber vertrauliche Angelegenheiten des Betriebes, z.B. Betriebs- oder Geschaftsgeheimnisse, hat der
Arbeitnehmer uneingeschrénkt Verschwiegenheit zu bewahren. Diese Verschwiegenheitspflicht gilt
auch fur die Zeit nach Ausscheiden aus dem Arbeitsverhéltnis fiir nachfolgend genannte Geschafts-
und Betriebsgeheimnisse:

§ 13 Nebentatigkeit
Eine beabsichtigte oder bei Beginn des Arbeitsverhaltnisses bestehende Nebentatigkeit ist dem Arbeit-
geber unverziglich anzuzeigen. Genehmigungspflichtig sind hierbei die Nebentétigkeiten, die geeignet
sind, das Arbeitsverhaltnis nachteilig zu berthren.
§ 14 Altersbedingte Beendigung des Arbeitsverhéltnisses
Das Arbeitsverhaltnis endet, ohne dass es einer Kindigung bedarf, spatestens mit Ablauf des Monats,
in dem der Arbeitnehmer das 65. Lebensjahr vollendet hat.

§ 15 Hinweis auf Betriebsvereinbarungen

Die im Betrieb gegebenenfalls geltenden Betriebsvereinbarungen sind zu beachten und anzuwenden.

8 16 Besondere Vereinbarungen

8§ 17 Ausschlussfrist

1. Alle beiderseitigen Anspriiche aus dem Arbeitsverhéaltnis und solche, die mit dem Arbeitsverhéaltnis
in Verbindung stehen, verfallen, wenn sie nicht innerhalb von 6 Monaten gegentber der anderen
Vertragspartei schriftlich erhoben werden.

2. Die Ausschlussfrist beginnt, wenn der Anspruch entstanden ist und der Anspruchsteller von den
anspruchbegriindenden Umstanden Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlassigkeit erlangen
musste.
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3. Diese Ausschlussregelung gilt nicht fir die Haftung aus einer Pflichtverletzung fir Schaden aus der
Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit sowie fiir eine Haftung flr sonstige
Schéaden, die auf einer vorsatzlichen oder grobfahrlassigen Pflichtverletzung beruht.

§ 18 Anderungen und Ergéanzungen

Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrags bedurfen der Schriftform. Mundliche Vereinbarungen
Uber die Aufhebung der Schriftform sind nichtig.

(Ort) (Datum)

(Arbeitgeber) (Arbeitnehmer)



	  8 Jahre bestanden hat, 3 Monate
	  Verlegung außerhalb der Arbeitszeit nicht möglich ist  ausfallende Arbeitszeit

